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Berlin/Frankfurt, 17. November 2025 

Pres semi t te i l ung

Regierungsvorentwurf zum Gewaltschutz 
gefährdet Kinderrechte 
Der Väteraufbruch für Kinder e.V. (VAfK) warnt vor erheblichen Risiken 
durch den Regierungsvorentwurf zur Einführung einer elektronischen Fuß-
fessel und Täterprogrammen im Familienrecht. Die geplanten Änderungen 
würden zu einer gefährlichen Vermischung von Familien- und Strafrecht 
führen und könnten den Kontakt von Kindern zu ihren Eltern ohne ausrei-
chende rechtliche Grundlage massiv beeinträchtigen. 

„Dieser Entwurf überspannt den Bogen“, erklärt Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Köpernick. „Familienrichter sollen künftig de facto strafrechtliche Entscheidungen 
treffen, obwohl sie weder die erforderlichen Ermittlungsmöglichkeiten haben noch die 
dafür notwendigen Kenntnisse nachweisen müssen.“ 

Kinder drohen zum Objekt strafrechtlicher Maßnahmen zu werden 

Nach Einschätzung des VAfK erhöht der Entwurf das Risiko, dass Kinder infolge verfah-
renstaktischer Gewaltvorwürfe den Kontakt zu einem Elternteil verlieren. Die eilige 
Stellungnahme – noch vor der Sitzung des Bundeskabinetts am 19.11.2025 – verweist 
darauf, dass auch unbegründete oder rein elternbezogene Vorwürfe in Trennungskon-
flikten bereits heute häufig vorkommen und Familiengerichte damit überfordert sind. 

Besonders kritisch sieht der Verband, dass Konflikte zwischen den Eltern, die das Kind 
nicht miterlebt hat, zu Kontaktabbrüchen führen können. „Die Beziehung eines Eltern-
teils zum Kind muss im Zweifel völlig unabhängig vom Verhältnis der Eltern unterei-
nander sein“, so der VAfK. Kinder dürften nicht zum Proxy elterlicher Konflikte wer-
den. 

Unzulässige Therapieauflagen im Umgangsrecht und verfassungs-
rechtliche Probleme 

Der Entwurf ermögliche über § 1684 BGB-E unzulässige Therapieauflagen gegen einen 
Elternteil im Umgangsverfahren. Dies widerspreche der ganz herrschenden Rechtspre-
chung und dem engen verfassungsrechtlichen Rahmen für Eingriffe in das Elternrecht. 
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Täterprogramme könnten in Umgangsverfahren hineingezogen werden, obwohl diese 
in erster Linie auf die Verhinderung von Gewalt in Paarbeziehungen ausgerichtet sind. 
„Wir halten den Entwurf für widersinnig, da dies nichts mit der Eltern-Kind-Beziehung 
zu tun hat – insbesondere nicht, wenn die Eltern kein Paar mehr sind“, betont der 
VAfK. 

Elektronische Fußfessel gehört ins Strafrecht und nicht ins 
Familiengericht 

Grundsätzlich befürwortet der Verband die elektronische Aufenthaltsüberwachung als 
Instrument. 

Die Anordnung müsse jedoch dem Strafgericht vorbehalten bleiben. Nur so bleibe der 
notwendige Abstand zwischen Strafrecht (Ermittlung, Beweis, Strafmaß) und Familien-
recht (Bindungserhaltung, Kindeswohl) gewahrt. 

Eine Zuständigkeit des Familiengerichts führe hingegen zu einer Ausweitung der ohne-
hin überlasteten Familiengerichte, längeren Verfahren und richterlichen Doppelrollen. 

Schieflage: psychische Gewalt und Falschbeschuldigungen 
bleiben ausgeblendet 

Der VAfK kritisiert zudem, dass der Entwurf Gewalt einseitig versteht. Psychische Ge-
walt, verfahrenstaktische Falschbeschuldigungen und entfremdendes Verhalten wür-
den nicht berücksichtigt, obwohl diese Gewaltformen für Kinder ebenso gravierende 
Folgen hätten. 

Fazit: Entwurf gefährdet Grundrechte und das Ultima-Ratio-Prinzip 

Aus Sicht des VAfK verstößt der Entwurf gegen das Bestimmtheitsgebot und führt zu 
einer unzulässigen strafrechtlichen Instrumentalisierung des Umgangsrechts. 

Der Verband lehnt insbesondere die entworfenen Änderungen des § 1684 BGB ab und 
verweist auf bereits bestehende rechtliche Möglichkeiten sowie das Strafrecht. 

Hintergrundinformationen 

• Stellungnahme des VAfK vom 17.11.2025
• Regierungsvorentwurf (Stand 10.11.2025, via Table.Briefings)

(3.625 Zeichen) 
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Zum Hintergrund: 
Der Väteraufbruch für Kinder e.V. setzt sich seit über 30 Jahren für das Recht der Kinder auf beide 
Eltern ein. Er unterstützt Mütter und Väter in Trennungssituationen, engagiert sich für Reformen im 
Familienrecht und bietet Beratung, Mediation und Aufklärung. 

Ansprechpartner 
Pressekontakt 
• Bundesvorstand, bundesvorstand@vafk.de
• Bundesgeschäftsführer:  Rüdiger Meyer-Spelbrink, meyer-spelbrink@vafk.de, 0176 – 10 49 56 71

Über den Verein: 
Der Väteraufbruch für Kinder e.V. (VAfK) ist der mitgliederstärkste, bundesweit vertretene Interes-
senverband für von Kindern getrennt lebende Eltern und Väteremanzipation. Er vertritt 4.000 Mit-
glieder in rund 100 lokalen Gesprächskreisen, Kontaktstellen und Kreisvereinen, darunter etwa 10 % 
Frauen. 

Warum das wichtig ist 
Die Menschen im VAfK verbindet, dass ihnen, ihren Kindern oder ihren Liebsten Schlimmes widerfah-
ren ist oder widerfährt oder sie andere davor bewahren wollen. Sie stehen stellvertretend für die 
schätzungsweise 200.000 jährlich neu Betroffenen.1 

Ziel des seit dem Jahr 1988 aktiven VAfK ist es, das Aufwachsen von Kindern in ihren Familien durch 
ein verstärktes Engagement ihrer Väter und durch kooperative Elternschaft, insbesondere nach Tren-
nung und Scheidung, nachhaltig zu verbessern.  

Der VAfK versteht sich als Verein für Kinderrechte, als Familien- und Elternverband und als Organisa-
tion, die eine fürsorgende und liebevolle Beziehung beider Eltern zu ihren Kindern stärkt sowie für 
die Gleichstellung von Müttern und Vätern eintritt. 

Mitglied werden oder spenden 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 60 € im Jahr. Weitere Familienmitglieder zahlen nur 30 €. Der VAfK 
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und auf Spenden angewiesen, um seine Öffentlichkeitsarbeit 
und Beratungsangebote vor Ort leisten zu können. 

Der VAfK toleriert keine extremistischen Tendenzen – weder von links noch rechts. Er ist ein Antidis-
kriminierungsverband und ist im deutschen Lobbyregister eingetragen. 

Mitglieder im Bundesvorstand:  
Marcus Gnau, Christoph Köpernick, Markus Koenen, Peter Kolitschus und Karsten Rulofs. 

1 Annahme: 3 Betroffene (1 Kind, 2 Angehörige) je Kontaktabbruch, 
vgl. Baumann et al., ZKJ 2022, 245. 

mailto:info@vafk.de
mailto:bundesvorstand@vafk.de
mailto:meyer-spelbrink@vafk.de

	#_ EMailSubject Pressemitteilung : Regierungsvorentwurf zum Gewaltschutz gefährdet Kinderrechte an 104.6 RTL _#
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	nachfolgend und im Anhang erhalten Sie unsere Pressemitteilung zum Regierungsvorentwurf zur Einführung einer elektronischen Fußfessel und Täterprogrammen im Familienrecht mit der Bitte um Berücksichtigung bei Ihrer Berichterstattung.
	Regierungsvorentwurf zum Gewaltschutz gefährdet Kinderrechte
	Der Väteraufbruch für Kinder e.V. (VAfK) warnt vor erheblichen Risiken durch den Regierungsvorentwurf zur Einführung einer elektronischen Fußfessel und Täterprogrammen im Familienrecht. Die geplanten Änderungen würden zu einer gefährlichen Vermischung...
	„Dieser Entwurf überspannt den Bogen“, erklärt Bundesvorstandsmitglied Christoph Köpernick. „Familienrichter sollen künftig de facto strafrechtliche Entscheidungen treffen, obwohl sie weder die erforderlichen Ermittlungsmöglichkeiten haben noch die da...
	Kinder drohen zum Objekt strafrechtlicher Maßnahmen zu werden
	Nach Einschätzung des VAfK erhöht der Entwurf das Risiko, dass Kinder infolge verfahrenstaktischer Gewaltvorwürfe den Kontakt zu einem Elternteil verlieren. Die eilige Stellungnahme – noch vor der Sitzung des Bundeskabinetts am 19.11.2025 – verweist d...
	Besonders kritisch sieht der Verband, dass Konflikte zwischen den Eltern, die das Kind nicht miterlebt hat, zu Kontaktabbrüchen führen können. „Die Beziehung eines Elternteils zum Kind muss im Zweifel völlig unabhängig vom Verhältnis der Eltern untere...
	Unzulässige Therapieauflagen im Umgangsrecht und verfassungsrechtliche Probleme
	Der Entwurf ermögliche über § 1684 BGB-E unzulässige Therapieauflagen gegen einen Elternteil im Umgangsverfahren. Dies widerspreche der ganz herrschenden Rechtsprechung und dem engen verfassungsrechtlichen Rahmen für Eingriffe in das Elternrecht.
	Täterprogramme könnten in Umgangsverfahren hineingezogen werden, obwohl diese in erster Linie auf die Verhinderung von Gewalt in Paarbeziehungen ausgerichtet sind. „Wir halten den Entwurf für widersinnig, da dies nichts mit der Eltern-Kind-Beziehung z...
	Elektronische Fußfessel gehört ins Strafrecht und nicht ins Familiengericht
	Grundsätzlich befürwortet der Verband die elektronische Aufenthaltsüberwachung als Instrument.
	Die Anordnung müsse jedoch dem Strafgericht vorbehalten bleiben. Nur so bleibe der notwendige Abstand zwischen Strafrecht (Ermittlung, Beweis, Strafmaß) und Familienrecht (Bindungserhaltung, Kindeswohl) gewahrt.
	Eine Zuständigkeit des Familiengerichts führe hingegen zu einer Ausweitung der ohnehin überlasteten Familiengerichte, längeren Verfahren und richterlichen Doppelrollen.
	Schieflage: psychische Gewalt und Falschbeschuldigungen  bleiben ausgeblendet
	Der VAfK kritisiert zudem, dass der Entwurf Gewalt einseitig versteht. Psychische Gewalt, verfahrenstaktische Falschbeschuldigungen und entfremdendes Verhalten würden nicht berücksichtigt, obwohl diese Gewaltformen für Kinder ebenso gravierende Folgen...
	Fazit: Entwurf gefährdet Grundrechte und das Ultima-Ratio-Prinzip
	Aus Sicht des VAfK verstößt der Entwurf gegen das Bestimmtheitsgebot und führt zu einer unzulässigen strafrechtlichen Instrumentalisierung des Umgangsrechts.
	Der Verband lehnt insbesondere die entworfenen Änderungen des § 1684 BGB ab und verweist auf bereits bestehende rechtliche Möglichkeiten sowie das Strafrecht.
	Hintergrundinformationen
	Stellungnahme des VAfK vom 17.11.2025
	https://vaeteraufbruch.de/news/aktuelle-meldung/einstweilige-stellungnahme-zum-regierungsvorentwurf-vom-10112025-entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuehrung-der-elektronischen-aufenthaltsueberwachung-und-der-taeterarbeit-im-gewaltschutzgesetz
	Regierungsvorentwurf (Stand 10.11.2025, via Table.Briefings) https://table.media/berlin/news/gewaltschutz-haertere-sanktionen-fuer-taeter-mehr-schutz-fuer-kinder
	Mit freundlichen Grüßen
	Rüdiger Meyer-Spelbrink
	Bundesgeschäftsführer
	Tel. 06627 – 91 50 434
	mobil 0162 – 83 99 123
	meyer-spelbrink@vafk.de
	Allen Kindern beide Eltern !!
	Väteraufbruch für Kinder e.V.
	Bundesgeschäftsstelle



